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IV .

Einfluss des Vereinssystems
auf den aͤußern und innern Handel und auf
gemeinnuͤtzige Einrichtungen zur Befoͤrderung

des Verkehrs .
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Innerer und auswaͤrtiger Handel .

Indem der Vereinsvertrag den innern Handel frei gibt ,

fuͤhrt er den Verkehr zwiſchen den theilnehmenden Staaten auf

die natuͤrliche Grundlage des wechſelfeitigen Beduͤrfniſſes zuruͤck,
welches aus der Verſchiedenheit der natuͤrlichen Produc⸗

tions verhältniſſe entſpringt . Er ſtellt den aus waͤrt i⸗

gen Handel und den Zwiſchenhandel unter das gemeinſame ,

fuͤr alle Theile gleiche Geſetz . Theils in der einen , theils in

der andern Beziehung bietet aber der Vertrag eine Reihe von

Ausnahmen dar , welche wir zufoͤrderſt kurz beruͤhren wollen .

Eine ſolche bilden , wie wir im erſten Abſchnitte geſehen ,
die Ausgleichungsſteuern von jenen Gegenſtaͤnden , welche
bei ihrer Erzeugung in dem einen Lande hoͤheren , in dem an —

dern geringeren oder gar keinen Conſumtionsabgaben unterwor —

fen ſind . Dieſe Abgaben ſtehen zwar mit der Freiheit des



126 —

innern Verkehrs im Widerſpruch , ſie aͤndern aber die na⸗

turlichen Concurrenzverhaͤltniſſe nicht , ſondern ſtellen viel⸗

mehr das , durch die ungleiche Belaſtung der Production ( oder

der Zurichtung zum Gebrauche ) geſtoͤrte Gleichgewicht her , und

werden , wie man aus Gründen , von welchen im naͤchſten

Abſchnitte die Rede ſeyn wird , wohl annehmen darf , ohne

Zweifel bald verſchwinden .

Eine weitere Ausnahme bildet das unbedingte Verbot

der Einfuhr des Salzes und der Spielkarten ( wo dieſe zu

den Staatsmonopolien gehoͤren ) von einem Vereinslande in

das andere .

So lange die Staaten das bedeutende Einkommen , das

ſie vom Salze beziehen , nicht entbehren koͤnnen , iſt eine Be⸗

ſchraͤnkung im Salzverkehr unvermeidlich . Sie iſt aber nur in

ſo ferne von weſentlichem Nachtheil , als auch dann noch , wenn

die Ausgleichungsabgaben von Tabak , Bier , Wein und Bran⸗

tenwein verſchwinden , der innere Verkehr einer Controle unterwor⸗

fen bleiben muͤßte. Ein gleicher Salzpreis im ganzen Vereinsgebiete

koͤnnte allein dieſen Nachtheil , wenn nicht gaͤnzlich entfernen ,

doch kaum fuͤhlbar machen⸗ Sind die Verkaufspreiße gleich ,

ſo würde kein Staat von der wechſelſeitigen Einfuhr und Aus⸗

fuhr im Detailverkehre einen Verluſt zu beſeorgen haben ; auch

wuͤrde, da jeder Reiz zum Schleichverkehr hinwegfiele , ein

Verbot zu ſeiner Wirkſamkeit keine , den Verkehr erſchwerende

Maaßregeln erfordern . Der Verkauf im Großen auf Privat —

ſalinen koͤnnte aber am ſicherſten auf den Salinen ſelbſt con⸗

trolirt werden .

Die Stempeltaxe von Spielkarten iſt allerwaͤrts ſo

unbedeutend , daß das finanzielle Intereſſe , welches ſich daran

ft , gegen das Intereſſe einer unbedingten Verkehrsfreiheit

zwiſchen den Vereinsſtaaten gar nicht in Betrachtung kommen

kann .



Eine unvermeidliche Beſchraͤnkung einer unbedingten Ver⸗

kehtsfreiheit liegt in den Privilegien oder Erfindungs⸗

patenten , welche einzelne Induſtrieunternehmer fuͤr die Er —

zeugniſſe ihres Gewerbfleißes zum Schutze gegen die Einfuh

fremder Erzeugniſſe gleicher Art erlangt haben . Die Zahl

ſolcher Privilegien iſt wohl nicht ſo groß , daß dieſe Ausnahme

von Bedeutung ſeyn koͤnnte , und zu dem wird ſie , da die

Bewilligungen dieſer Art nur auf eine kuͤrzere Anzahl von

Jahren ertheilt zu werden pflegen , bald verſchwinden . Es

waͤre nicht gut , wenn durch kuͤnftige Verwilligungen Gelegen —

heit zu Conflikten gegeben werden koͤnnte. Fuͤr neue Erfin⸗

dungen , welche man nur dem Auslande entlehnt , ſollte nie

ein Privilegium mit der Wirkung ertheilt werden , daß die

Waare , welche den Gegenſtand einer ſolchen Erfindung bildet ,

nicht aus einem andern Vereinslande eingebracht werden darf ,

ſondern jedem Staate in ſolchen Faͤllen nur frei ſtehen , fuͤr

den ausſchließlichen Gebrauch einer ſolchen fremden Erfindung
in ſeinem Gebiete demjenigen , der die erſte Anwendung

davon macht , Cin ſo fern es einer ſolchen Aufmunterung be⸗

darf )

gen . welcher eine eigene , neue und

wichtige E biete der Production benutzen will ,

die Fruͤchte derſelben im ganzen Vereinsgebiete ernten , und

zu dieſem Zwecke eine feſte Beſtimmung uͤber die Bedingungen

ſolcher Privilegien und deren Dauer getroffen werden . “ ) Unter

dieſen Vorausſetzungen wuͤrde der Verkehr zwiſchen den einzelnen

Vereinsſtaaten in Folge der Ertheilung von Erfindungspatenten

auf keine Weiſe gehemmt werden .

Jahren ein Privilegium zu bewilli⸗

) Die Erfindungspatente , welche man auf der einen Seite als einen
mächtigen Hebel zur Befoͤrderung des Gewerbfleißes betrachten
kann , haben da , wo man ſie nicht auf erhebliche Verbeſſerun⸗
gen beſchraͤnkt , zugleich eine ſehr nachtheilige Seite , indem ihre
Vervielfaͤltigung haͤufige und aͤrgerliche Conflikte herbeifüͤhrt .



Von dem Prinzkp der Gleichheit , welche im Verkehre

der Vereinsſtaaten die natuͤrlichen Vechaͤltniſſe unverruͤckt laͤßt,

finden ſich noch in den Artikeln 23 und 24 . des Vertrags ab —

weichende Beſtimmungen .

Die wechſelſeitige Verkehrsfreiheit ſetzt nothwendig voraus ,

daß kein Staat auf die natuͤrlichen Concurrenzverhaͤltniſſe der

Production durch einſeitige Maaßregeln einwirke . Dieß

kann aber geſchehen , wenn , wie der Art . 23 . geſtattet , eine

einzelne Regierung den Gewerbtreibenden ihres Landes durch

Befreiung von den allgemeinen Zoͤllen Beguͤnſtigung erthei —

en darf . Der Manufakturiſt , dem die Zoͤlle von Gegenſtaͤn —

lden , die zu den Beduͤrfniſſen ſeines Manufakturzweiges geho —ͤ
ren , aus der Kaſſe ſeiner Regierung zurüͤckverguͤtet werden ,

wuͤrde ſich in der Mitbewerbung mit der Induſtrie eines an —

dern Landes des Vereins , wo keine ſolche Ruͤckverguͤtung ge—

leiſtet wird , in einem offenbaren Vortheil befinden . Im All —

gemeinen ſcheint uns daher die unbedingte Befuguiß der einzel —
nen Staaten ſolche Beguͤnſtigungen zu ertheilen , ſelbſt unter

der Bedingung , daß der Nachlaß ihrer eigenen Kaſſe zur Laſt

falle , nicht zulaͤſſig . Der Vertrag , der dieſe Bedingung aus —

druͤckt , behaͤlt hieruͤber auch naͤhere Verabredungen bevor . Die

Beſchraͤnkung jener Beſtimmung auf die Zollabgabe von Ma —

ſchinen moͤchte wohl keine Bedenklichkeit uͤbrig laſſen .

Beguͤnſtigungen , die man einzelnen Handelsleuten durch

Creditbewilligungen beim Empfang zollbarer Waaren

gewaͤhrt, koͤnnen leicht die oͤffentlichen Kaſſen gefaͤhrden, und

indem ſie dem diskretionaͤren Ermeſſen einen Spielraum geben ,
dem nicht beguͤnſtigten Theile druͤckend werden , auch zu aus —

ſchweifender Spekulation reiten . Wo aber das Intereſſe der

Induſtrie eine ſolche Maaßregel verlangen mag , beſteht das

beſte Mittel zur Abwendung jener Gefahren in einer dem

Limito des Credits angemeſſenen Sicherheitsleiſtung .



Der Vereinsvertrag erkennt an , daß beſondere Zoll be—
guͤnſtigungen fuͤr einzelne Meßplaäͤtze mit den Grund —

prinzipien des Vereins unvereinbarlich ſind , und ſtellt , indem
er die bereits beſtehenden einſtweilen noch fortdauern laͤßt, ihre
Aufhebung in Ausſicht .

Wir halten die Fortdauer der deutſchen Meſſen im allge⸗
meinen Intereſſe des Handels und der Production fuͤr gleich
wohlthaͤtig . Sie ſind die ſchicklichſten Plaͤtze fuͤr die großen
Ausſtellungen des einheimiſchen und fremden Kunſt⸗ und Ge⸗

werbfleißes . Sie erregen den Wetteifer der Fabrikanten , ſichern
den Verbeſſerungen der Production eine raſchere Ernte und
eine ſchnelle Verbreitung , ſetzen durch die Vereinigung der

Nachfrage und der Angebote auf einem beſtimmten Platze und

zu beſtimmten Zeiten die Manufaktur - une Fabrikinduſtrie in
den Stand , ihre Arbeiten den vorhandenen Beduͤrfniſſen
beſſer anzupaſſen , ſind uͤberhaupt fuͤr den Handel und die Pro⸗
duction durch die unmittelbare perſoͤnliche Beruͤhrung , in welche
ſie Kaͤufer und Verkaͤufer bringen , eine Quelle mannigfaltiger
Belehrung , und erleichtern den Handelskapitalien den Abfluß
in die Kanaͤle der Guͤtererzeugung . Dieſe Vortheile koͤnnen ſie
in vollem Maaße nur gewaͤhren , wenn ſie nicht in zu großer
Zahl und nur in Staͤdten beſtehen , welche große Handelska —

pitalien beſizen . Sie muͤſſen die zu ihrem Beſtehen nothwen —

digen Beguͤnſtigungen genießen , aber als verwerflich erſcheinen

ſolche Ausnahmen , welche , wie Nachlaß an Zoͤllen , geeignet

waͤren , einem Platze , den das natuͤrliche Beduͤrfniß des Ver —

kehrs nie zum Meßorte waͤhlen wuͤrde , den Vortheil des Meß —

handels kuͤnſtlich zuzuwenden .

Dagegen laͤßt ſich fuͤr das Syſtem der Lagerung oder der

Contirungen fuͤr die Meßplaͤtze in der Uebergangsperiode Man —⸗

ches anfuͤhren. Man muß dem deutſchen Großhaͤndler Zeit

laſſen , mit den einheimiſchen Fabrikanten ſich in die gleiche

Verbindung zu ſetzen , in welcher er ſich mit den auslaͤndiſchen
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Manufakturiſten bisher befunden , und ebenſo den einheimiſchen

Fabrikanten Zeit laſſen , ihre natuͤrliche Stellung zu dem Groß —

handel zu erkennen , und ihren Productionen eine Ausdehnung

zu geben , welche ihnen das Beduͤrfniß einer Vermittelung des

Großhandels fuͤhlbarer macht

Der groͤßte Theil der fremden Manufakturwaaren kommt

durch die Vermittelung deutſcher Großhaͤndler auf die deutſchen

Maͤrkte . Die großen Waarenhaͤndler haben ihre Commiſuaͤre

oder eigene Haͤuſer im Auslande , welche Einkaͤufe und Be —

ſtellungen an Ort und Stelle machen , und bei Ablieferung der

Waaren baare Zahlung leiſten . In Deutſchland ſucht der Fa —

brikant in der Regel ſeinen Vortheil in der unmittelbaren Ver —

bindung mit dem Kleinhaͤndler ; er begnuͤgt ſich nicht mit dem

Beſuche der Meſſe , ſondern ſendet ſeine Reiſenden aus , bis

zu den Kraͤmern in den Landſtaͤdten und Doͤrfern herab , um

einen unmittelbaren Abſatz bei ihnen zu finden . Uns ſcheint fuͤr

eine blühende Manufakturinduſtrie die Vermittelung des Abſatzes

zwiſchen den Fabrikanten und den Detailleurs durch den Groß⸗
handler , wenigſtens in vielen Zweigen , heilſam zu ſeyn , und

keineswegs als eine unfruchtbare Einmiſchung betrachtet werden

zu duͤrfen , die entweder die Gewinnſte der Waarenerzeuger

vermindere , oder die Verkaufspreiße beim Abſatz an den Con —

ſumenten erhoͤhe. Schon nach dem allgemeinen Prinzip der

Theilung der Arbeit wird ſie ſich uͤberall , wo die Ma —

nufakturinduſtrie ſich mehr entwickelt hat , als ein Beduͤrfniß

erweiſen .

Es iſt einleuchtend , daß der Unternehmer da , wo der

Großhandel jene Vermittelung uͤbernimmt , ſeine Aufmerkſam —

keit und ſeine Thaͤtigkeit weniger zu theilen braucht , als wo

er die zahlreichen Kanaͤle , die zum Kleinhandel fuͤhren , ſelbſt

aufſuchen , in ungleich haͤufigere Geſchaͤftsverbindungen ſich ein —

laſſen , in ſteter Kenntniß aller auf das kaufmaͤnniſche Zutrauen



bezuͤglichen Verhaͤltniſſe einer bedeutenden Zahl von Abnehmern

ſich erhalten und in vielen kleinern Summen , oft mit Koſten
und weitlaͤufigen Proceduren , die Producte ſeiner Verkaͤufe bei⸗

treiben muß . Hierzu kommt , daß der Kleinhaͤndler in der

Regel nur auf Kredit kauft , und ein Theil der Fonds des

Fabrikanten daher in den Haͤnden ſeiner Abnehmer ſteht .

Durch die ihm auf ſolche Weiſe entzogene freie Ver —

fuͤgung uͤber einen betraͤchtlichen Theil ſeines Kapitals iſt er

mehr oder weniger verhindert , productiven Arbeiten eine , die

Koſten der Waarenerzeugung vermindernde , groͤßere Ausdehnung

zu geben , ſeine Einrichtungen zu verbeſſern und guͤnſtige Con⸗

juncturen zum Einkaufe der Rohſtoffe zu benutzen , oder uͤber⸗

haupt ſeine eigentlichen Manufakturgeſchaͤfte vortheilhaft zu be—

treiben . In der Regel wuͤrde wohl der Fabrikant durch die

geringeren Preiße , um welche er ſeine Waaren gegen baares

Geld an den Großhaͤndler verkauft , nicht mehr verlieren , als

die Zinſen ſeines ausſtehenden Kapitals , die Koſten ſeiner ver⸗

mehrten Handelsgeſchaͤfte und die beim Creditgeben immer un—⸗

vermeidlichen Verluſte betragen .

Die Vortheile , welche dem Fabrikanten die vollſtaͤndigere

Benutzung ſeines Kapitals fuͤr ſeine productiven Arbeiten dar —

bietet , ſo wie jene Vortheile , welche uͤberhaupt aus der be —

zeichneten Theilung der Geſchaͤfte zwiſchen dem Manufakturiſten

und dem Großhaͤndler entſpringen , wuͤrden fuͤr beide Theile die

Quelle eines Gewinnes bilden , welcher ohne allen Einfluß auf

die Preiße bei dem Detailverkaufe bliebe .

Aus allen dieſen Gruͤnden iſt zu erwarten , daß mit der

fortſchreitenden Entwickelung der deutſchen Manufakturinduſtrie

die Beſitzer großer Handelskapitalien mit den einheimiſchen Fa —

brikanten die naͤmlichen Verbindungen anknuͤpfen werden , in

welchen ſie bisher mit fremden Fabrikanten ſtanden .

9 *
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Vethaͤltniſſe aͤhnlicher Art beſtehen auch in Frankreich , und

namentlich vermittelt zu Rouen ein lebhafter Großhandel in

einem großen Umfange den Abſatz der , fuͤr den innern Ver⸗

brauch von Frankreich beſtimmten Baumwollenwaaren zwiſchen

den Waarenerzeugern und den Detailleurs .

Auf dieſem Wege koͤnnen die großen Kapitalien , die ſich

in den deutſchen Handelsſtaͤdten befinden , am ſchicklichſten in

die Kanaͤle der Manufacturinduſtrie geleitet werden . Fuͤr das

ſüͤdliche Deutſchland insbeſondere iſt Frankfurt berufen , auf

ſolche oder aͤhnliche Weiſe zum eigenen Vortheil , wie zur raſche —

ren Befoͤrderung einheimiſcher induſtrieller Unternehmungen ſeine

Kapitalien theilweiſe zu verwenden . Von der hoͤchſten Wichtig⸗

keit iſt der Abfluß der Kapitalien der großen Handelsſtaͤdte in

den Manufacturwaarenhandel , hauptſaͤchlich auch fuͤr den Abſatz

ſcher Manufacturerzeugniſſe in fremden Welttheilen . Die

Huͤlfe jener Staͤdte kann die vaterlaͤndiſche Induſtrie zu ihrem

önern Aufbluͤhen nicht entbehren , dem daher mittelbar

auch diejenigen Anordnungen und Maaßregeln zutraͤglich ſind ,

welche den Meßplaͤtzen , die ſich bisher im Beſitz eines ausge⸗

Waarenhandels befanden , alle ihre Erhaltung , als
2

Hauptſammelplaͤtze fuͤr dieſen Handel , verbuͤrgenden und mit
breiteten

dem Syſteme des Vereines nur immer vereinbarlichen Vortheile

gewaͤhren ſollen .

Insbeſondere ſcheint uns auf ſolche Weiſe die Zulaſſung der

Contirungen fuͤr fremde gelagerte Waaren wenigſtens fuͤr die

erſten Jahre im Intereſſe der einheimiſchen Induſtrie zu liegen .

Die Uebertragung der in fremden Waarenhandel angelegten

Kapitalien auf den Großhandel mit einheimiſchen Erzeugniſſen

kann , der Natur der Sache nach , nur allmaͤhlig erfolgen .

ird den Großhaͤndlern die Fortſetzung ihrer gewohnten Ge —

e, ſo weit es mit dem Vereinsſyſtem vereinbarlich iſt ,



Erzeugniſſe , der fremde Handel ſucceſiv abnimmt , allmaͤhlig
auch an ihre auswaͤrtigen Specultionen den Handel mit ein —

heimiſchen Manufacturartikeln anzuknuͤpfen ' ) , und fortſchreitend

zu erweitern , ſich leichter entſchließen , und im Stande ſeyn ,
als wenn ihr Geſchaͤft ploͤtzlich ganz aufhoͤrte.

Daß aber ein Großhandel mit hoch belaſteten fremden

Erzeugniſſen und deren Lagerung ſehr erſchwert wird , wenn die

Zoͤlle ſogleich bei der Ankunft der Waaren bezahlt werden muͤſſen ,
iſt leicht begreiflich .

Dieß iſt unſere Anſicht uͤber alle jene Beſtimmungen ,
welche theils von dem Prineip der Verkehrsfreiheit zwiſchen den

einzelnen Staaten des Vereins , theils von dem Grundſatze der

fuͤr Alle gleichen Anwendung des gemeinſchaftlichen Geſetzes
abweichen .

Im Ganzen nicht von hoher Bedeutung werden dieſe
Ausnahmen allmaͤhlig theils verſchwinden , theils weniger fuͤhlbar
werden .

Betrachten wir nun den Einfkuß , den die Bildung des
Vereins , und was ſich in natuͤrlichen Folgen daran knuͤpft, auf
den deutſchen Handel im Allgemeinen ausüuben wird⸗

Es iſt einleuchtend , daß der Geſammthandel eines Landes

zunehmen kann , waͤhrend der auswaͤrtige Verkehr abnimmt ,
und daß dieſer Fall vorhanden iſt , wenn die Geſammtproduction
waͤchſt , und die innern Waarenumſaͤtze ſich in einem ſtaͤrkeren

) Die namlichen Haͤuſer , welche die deutſchen Maͤrkte mit fremdenWaaren verſorgten , dehnten ſchon bisher ihre Speculationen aufdie Verſendung deutſcher Manufacturwaaren aus . Es iſt uns ein
Haus auf einem Meßplatze bekannt , das in britiſchen Waaren
große Geſchaͤfte macht , aber auch ſchon in einem Jahre fuͤr eine
Million Gulden deutſcher Leinwand nach Mexiko verkaufte ,
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Verhaͤltniſſe vermehren , als der Austauſch der eigenen Producte

gegen die Erzeugniſſe des Auslandes fich vermindert . Inſoferne

nun das Syſtem des Vereines , wie wir in dem vorigen Abſchnitte

zu zeigen geſucht , der Erweiterung der einheimiſchen Production

günſtig iſt , ſo muß dasſelbe auch auf die Maſſe der Waaren⸗

umſaͤtze einen guͤnſtigen Einfluß ausuͤben . Mehr oder weniger

wird der Tarif aber das Verhaͤltniß des innern und auswaͤr⸗

tigen Handels afficiren .

Der auswaͤrtige Handel des Vereines wird in

gleichem Verhaͤltniſſe beſchraͤnkt , in welchem die Schutzzoͤlle die

Erweiterung der einheimiſchen Induſtrie bewirken . In mehren

Vereinsgebieten wird auch der , das Maaß der fruͤhern Be —

ſteuerung uͤberſchreitende Vereinszoll von manchen Artikeln ,

welche , wie verzehrbare Colonialwaaren , nur das ferne Ausland

liefert , die Conſumtion vermindern , und dem auswaͤrtigen

Handel weniger Beſchaͤftigung geben . Die Fortſchritte der Pro —

duction koͤnnen dagegen wiederum vortheilhaft auf die Lebhaf —

tigkeit des Verkehrs mit dem Auslande wirken , inſoferne ſie

die Maſſe der Aequivalente vermehren , die man fremden Maͤrkten

mit Vortheil anbieten kann . Die Beſchraͤnkungen des auswaͤr —

tigen Handels können und werden ſich auch vermindern , wenn

andere Nationen aufhoͤren , in ihren Verbindungen mit Deutſch —

land , hauptſaͤchlich nur die Wirkungen ihrer eigenen , den Verkehr

beherrſchenden Geſetze zu empfinden , und das Beduͤrfniß einer

Verſtaͤndigung anfaͤngt , auf beiden gleich ſtark gefuͤhlt zu

werden . Die Annaͤherung zu einer , auf dem wechſelſeitigen

Vortheil und dem Grundſatze der Gegenſeitigkeit beruhenden

allgemeinen Handelsfreiheit wird nur allmaͤhlig Statt
finden , und nicht nach allen Seiten hin darf man auch nur

maͤßige , wirklich fruchtbare Conceſſionen erwarten ; aber jede

Erleichterung , die man hier oder dort erlangt , wird durch Ver —

träͤge geſichert , und dem Handel fuͤr immer gewonnen ſeyn .

Die wohlthaͤtigen Folgen der erſten Schritte werden zum Fort⸗

ſchreiten auf dem betretenen Wege einladen , und bald wird man



auch in den kleinern deutſchen Laͤndern den Unterſchied zwiſchen
einer wahren und geſicherten Freiheit und jener kennen lernen ,
die nur in dem freiwilligen oder durch den geringern Umfang
und die Lage eines Marktes gebotenen Verzichte auf die An⸗

wendung der Grundſaͤtze der Reciprocitaͤt beſteht .

Der deutſche Tranſit - und Zwiſchenhandel , welcher
die Verſorgung fremder Maͤrkte mit fremden Erzeugniſſen uͤber⸗

nimmt , wird keine Schmaͤlerung erleiden , da der Tarif im

Allgemeinen maͤßig iſt , und die Localverhaͤltniſſe beruͤckſichtigt“).
Er wird ohne Zweifel maͤchtig befoͤrdert werden durch jene Unter —

nehmungen zur Erleichterung der Waarentransporte , auf welche ,
wie im naͤchſten Abſchnitte naͤher gezeigt werden ſoll , die Zoll⸗

vereinigung einen guͤnſtigen Einfluß auszuuͤben geeignet iſt .

Der innere Handel des Vereins kann nur an Leb—⸗

haftigkeit gewinnen . Waͤhrend der Geſammthandel des Vereines

mit dem Auslande ſich mehr oder weniger vermindert , wird

der auswaͤrtige Verkehr der einzelnen Vereinsſtaaten , zu

welchem der Handel derſelben mit andern Gebieten des Vereins

gehoͤrt, ſich raſch ausdehnen .

So viele gewohnte Verbindungen mit dem Auslande die

Schutzzoͤlle zerreiſſen , eben ſo viele neue Verbindungen wird

die aufbluͤhende Induſtrie im Innern des Vereines anknuͤpfen ,

und noch kraͤftiger wird auf die groͤßere Lebhaftigkeit des innern

Verkehrs jene Urſache wirken , welche in dem Verſchwinden

der wechſelſeitigen Beſchraͤnkungen des Verkehrs zwiſchen den

einzelnen Vereinsgebieten zu ſuchen iſt .

Es bedarf kaum der Erwaͤhnung , daß der Franſit und Zwiſchen —
handel der einzelnen Vereinsſtaaten , wie er in dem Zuſtande der
Iſolirung beſtand , zum groͤßten Theile innerer Verkehr wird , und
hier nur von jenem Tranſit die Rede iſt , der das Gebiet des
Vereines durchſchneidet , und von dem Zwiſchenhandel , der fremde
Waare in das Ausland ſendet .
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Der Handel wird aber nicht nur fuͤr die Verminderung

der Menge ſeiner auswaͤrtigen Geſchaͤfte in der Vermehrung

des innern Verkehrs einen reichlichen Erſatz finden , ſondern weit

weniger als bisher verderbliche Wech ſelfälle zu ertragen

haben , welche ſeine Speculationen unſicher machten , und ſeine

Unternehmungen im innern und aͤuſſern Verkehr laͤhmten.

Der Wechlſel der fremden Geſetzgebungen wird

in einem Zuſtande , in dem der innere Verkehr dem auswaͤrtigen

gegenuͤber einen verhaͤltnißmaͤßig groͤßern Umfang gewinnt , weit

weniger empfindlich werden . Von hoher Wichtigkeit erſcheint

dieſer Umſtand , wenn man bedenkt , daß nicht nur die Erwei —

terung der einheimiſchen Manufactur - und Fabrikinduſtrie das

Feld des innern Verkehrs , auf Unkoſten des Geſammthandels

des Vereines mit dem Auslande , erweitert , ſondern aller Ver —

kehr zwiſchen den einzelnen Vereinsgebieten ſich in einen innern ,

von jeder Zollgeſetzgebung unabhaͤngigen Handel verwandelt .

Aber auch die Vereinsgeſetzgebung uͤber den aus —

waͤrtigen Handel muß der Natur der Sache nach eine groͤßere

Stabilitaͤt haben , als die Legislation keines einzelnen Landes .

Wenn dieſer Umſtand dem Handel in der angegebenen Beziehung

gunſtig iſt , ſo erſcheint er in keiner Hinſicht als bedenklich . In

keinem andern Zweige uͤberlaͤßt ſich die Geſetzgebung ſo leicht

der Laune des Augenblicks , einer augenblicklichen Aufregung

und dem erſten Eindruck , den irgend ein Ereigniß und oft eine

kurz voruͤbergehende Erſcheinung hervorbringt , und in den meiſten

Faͤllen iſt der Nachtheil der Veraͤnderung eines gewohnten Zu —

ſtandes groͤßer , als der oft nur vermeintliche oder ganz unbe —

deutende Vortheil , den man zu erringen ſtrebt . Das wirklich

„ Gute und Dringende wird auch die Schwierigkeiten einer Ver⸗

einbarung uͤberwinden ; das beſtehende Gute wird nicht ſo leicht

einer gewagten Neuerung weichen , und das einmal als nach⸗

theilig Erkannte und Abgeſchaffte wird nicht lo leicht wieder⸗

kehren .



An die Beſchraͤnkung der freien Mitbewerbung der fremden

Induſtrie , knuͤpft ſich fuͤr den Handel eine groͤßere Sicherheit

gegen den verderblichen Einfluß jener Schwankungen auf
dem Geldmarkte , welche in dem Centralpuncte des Welt⸗

handels aus dem Gebrauche kuͤnſtlicher Zirkulationsmittel zeit⸗

weiſe hervorgehen , und ſich ſo leicht auf dem unbeſchuͤtzten
Markt fortpflanzen ,

Es wuͤrde uns zu weit fuͤhren , wenn wir hier das britiſche

Zirkulationsſyſtem naͤher betrachten , und darzuthun verſuchen

wollten , wie die ungeheure Maſſe von Umſaͤtzen , welche in dem

groͤßten Handelsplatze des Weltmarktes der Handels taͤglich zu
bewerkſtelligen hat , der Ausdehnung des Papiercredits ungemein

gͤnſtig iſt , und die oͤffentlichen und Privatbankanſtalten als ein

faſt nothwendiges Beduͤrfniß erſcheinen laͤßt, wie aber der , auf
einer ganz natuͤrlichen Grundlage beruhende, ausgedehnte Gebrauch

der Bankzettel , dennoch mit Gefahren verknuͤpft iſt . Keine Vor⸗

ſicht kann dieſe Gefahren ganz vermeiden , und im Laufe der

Zeit bleiben Mißgriffe nicht aus , die ſie hervorrufen . Die

Natur derſelben , und den Einfluß , den ſie auch auf unſere
Maͤrkte ausuͤben, wollen wir mit wenigen Worten bezeichnen⸗

In Perioden eines allgemeinen Vertrauens und guͤnſtiger
Handelsconjuncturen pflegen die Banken ihre Emiſſionen zu

verſtaͤrken , oder ihre baaren Reſerven zu vermindern . Die durch

guͤnſtige Umſtaͤnde hervorgerufene Neigung zur Speculation

wird durch die Huͤlfe, die ſie in der Vermehrung der Cir —

culationsmittel findet , genaͤhrt und aufgemuntert ; halten die

Banken unter ſolchen Umſtaͤnden nicht das rechtt Maaß und

Ziel , ſchreiten ſie zur Befriedigung einer ausſchweifenden Nach —

frage in ihren Emiſſionen oder in der Verminderung ihrer baaren

Vorraͤthe fort , und fuͤhrt der auswaͤrtige Handel in Folge einer

ausſchweifenden irregeleiteten Speculation allmaͤhlig große Sum⸗

men edler Metalle auf fremde Maͤrkte, ſo tritt fruͤher oder

ſpaͤter eine Ruͤckwirkung ein , welche ſich in einer mehr oder
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weniger verderblichen Handelskriſe offenbart . Die kuͤnſtlich ge—

naͤhrte ausſchweifende Speeulation kann nicht fehlen getaͤuſcht

zu werden . Eintretende Verluſte erſchuͤttern das Vertrauen , die

Banken beginnen ihre Discontirungen zu beſchraͤnken ; das kuͤnſt⸗

liche Circulationsmittel ſchrumpft viel raſcher zuſammen , als es

ſich ausgedehnt hatte , und waͤhrend die Menge der umlaufenden

Creditpapiere auf den gewoͤhnlichen Betrag oder noch weit unter

dieſen ſich vermindert , iſt der Geldmarkt von edlen Metallen

entbloͤst . Der Discont , den die ausſchweifende Papiercreation

auf 2 und 22 prCt . herabgeſetzt hatte , ſteigt raſch auf 10 , 42
und 15 prCt . , oder man verkauft ſeine Waare in dieſem Ver⸗

haͤltniſſe gegen baares Geld wohlfeiler , als auf Eredit , und

ſucht ſo ſchnell wie moͤglich durch alle dem Handel zu Gebot

ſtehenden Mittel von fremden Maͤrkten edle Metalle herbei —

zuſch affen .

Auf mehrere Millionen Pfund Sterling belaufen ſich die

Summen , welche unter ſolchen Umſtaͤnden der britiſche Handel

zuerſt vom eigenen Markte allmaͤhlig abloͤste , und ſodann nach

eingetretener Ruͤckwirkung in kurzer Zeit den Continentalmaͤrkten
wieder entzog . Daß Deutſchland mehr wie jedes andere Land

den britiſchen Handels unternehmungen zugaͤnglich ,
den Einfluß derſelben auch in weit ſtaͤrkerem Maaße empfinden

mußte , iſt eben ſo unlaͤugbar , als daß periodiſche Schwankun —

gen auf dem Geldmarkte jedem Verkehre verderblich ſind . Die

Erinnerungen an eine Reihe ſolcher Handelskriſen , welche im

Laufe der letzten 20 Jahre , in Großbritannien ihren Urſprung

nehmend , auf dem deutſchen Markt ſich fortgepflanzt haben , iſt
noch in lebhaftem Andenken . Die vor einigen Jahren ergrif —

fenen Maaßregeln gegen die Ausgabe der Noten von geringerem

Betrage vermindern zwar die Gefahr der Wiederkehr ſolcher

Ereigniſſe , heben ſie aber nicht auf , und daß man davon ſeit

mehreren Jahren verſchont blieb ( , darf man hauptſaͤchlich der

derben Lehre zuſchreiben , welche die Banken und Speculanten

in Folge der letzten großen Handelskriſe erhalten haben . Solche



„

Warnungen werden aber allmaͤhlig vergeſſen “ ) . Einen dauern —
den und vollſtaͤndigern Schutz wird der deutſche Geldmarkt gegen
jene kuͤnſtlich erregten Schwankungen , ſo wie der Handelsver —
kehr gegen die Wirkungen dieſer Schwankungen , und die deutſche

Manufactur - und Fabrikinduſtrie gegen die periodiſche Ueber⸗

ſchwemmung der deutſchen Maͤrkte mit britiſchen Waaren , in

dem gemeinſchaftlichen Zollſyſteme finden , das der britiſchen

Speculation eine weniger freie Bewegung auf dem Vereinsge⸗
biete geſtattet .

Nachdem wir die aus der Verbindung der Vereinsſtaaten

zu einem gemeinſchaftlichen Zollſyſteme von ſelbſt fuͤr den

deutſchen Handel ſich ergebenden Reſultate kurz betrachtet

haben , bleibt uns noch uͤbrig , der mittelbaren Folgen

zu gedenken , welche dieſe Verbindung vorausſichtlich haben wird ,

indem ſie die Bahn zu einer Reihe von gemeinſchaftlichen , die

Intereſſen des Handels nahe beruͤhrenden Verabredungen und

Maaßregeln ebnet .

) Man lobt in der neuern Zeit das Verfahren der engliſchen Bank .
Allein wir ſehen in der Beſtimmung , daß ihre Noten als geſetz⸗
liches Zahlungsmittel ( egal tender ) gelten ſollen , und daß ſie
die Verpflichtung hat , den Werth ihrer Noten aufrecht zu erhalten ,
zur Zeit des Mißkredits ſchuͤtzen und den erforderlichen Geldbedarf
koſtenfrei ertheilen ſoll , keine Garantie gegen die Wiederkehr aͤhn—
licher Zerruͤttungen , wie ſie in der verfloſſenen Periode Statt
gefunden . Eine groͤßere Gefahr , als in den Mißgriffen der Direc⸗
toren der engliſchen Bank , liegt in der großen Zahl der Privat —
banken und in dem Mangel an Sicherheit gegen ihre , die Cireu —
lation gefaͤhrdenden Unternehmungen. Man glaubte fruͤher , der
Fehler liege in der geringen Zahl der Theilnehmer oder Actionaͤre .
Allein was hilft die nach dem Jahre 1825 eingetretene Bildung
zahlreicherer Geſellſchaften , wenn ihr Kapital groͤßtentheils nur
auf dem Papier ſteht . Durch die in der letzten Parlamentsſitzung
von Lord Althorp gemachten Vorſchlaͤge , insbeſondere durch die
vorgeſchlagene geſetzliche Beſtimmung , daß die Mitglieder jeder
Privatgeſellſchaft den vollſtaͤndigen Betrag ihres angegebenen Kapi —
tals wirklich einzuzahlen haͤtten , und ein Theil dieſes Kapitals
als Caution in den Staatsfond angelegt werden ſolle , wuͤrde eine
beſſere Garantie geboten worden ſeyn . Allein dieſe Maaßregel
wurde vertagt .
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